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Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Universität Siegen die fol-
gende Prüfungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeines 
 

§ 1 
Ziele des Studiums 

(1) Die Bachelorprüfung führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss. 

(2) Die Anerkennung durch die Kammergesetze ist davon unberührt. Das Bachelorstudium soll auf die 
beruflichen Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Veränderungen in dem Berufsfeld und im ge-
sellschaftlichen Umfeld vorbereiten. Die dafür erforderlichen fachlichen und methodischen Kennt-
nisse sollen zu technisch-konstruktiver sowie künstlerischer Arbeit, zur Anwendung praxisorientier-
ter und wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden und zu verantwortlichem Handeln im Beruf 
gegenüber Gesellschaft und Umwelt befähigen. 

 

§ 2 
Bachelorgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studienganges wird von der Hochschule der Hochschulgrad eines 
„Bachelor of Science“ (B.Sc.) verliehen. 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 
(1) Zum Bachelorstudiengang erhält Zugang, wer über die allgemeine Hochschulreife oder die fach-

gebundene Hochschulreife verfügt. 
(2) Zugang zum Bachelorstudium hat auch, wer sich in der beruflichen Bildung qualifiziert hat gemäß 

§ 49 Absatz 4 HG i. V. m. der „Verordnung über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung 
Qualifizierte“ (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung – BBHZVO) vom 7. Oktober 2016 in 
der jeweils geltenden Fassung und der Ordnung zum Hochschulzugang für in der beruflichen Bil-
dung Qualifizierte gemäß § 49 Absatz 4 HG der Universität Siegen vom 15. August 2017 in der 
jeweils geltenden Fassung. 

(3) Für Studienbewerberinnen und -bewerber mit Fachhochschulreife ist der Nachweis einer den An-
forderungen der Hochschule entsprechenden Allgemeinbildung und einer studiengangbezogenen 
besonderen fachlichen Eignung erforderlich. Einzelheiten regelt die Ordnung für die Feststellung 
einer den Anforderungen der Hochschule entsprechenden Allgemeinbildung und einer studien-
gangbezogenen besonderen fachlichen Eignung an der Universität Siegen vom 16. August 2006 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen werden im Falle des § 7 Absatz 5 durch entspre-
chende Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung ganz oder teilweise ersetzt. 

(5) Für die Aufnahme des Studiums wird außerdem der Nachweis einer praktischen Tätigkeit von 8 
Wochen gefordert. Dieses Grundpraktikum ist in der Regel vor Aufnahme des Studiums abzuleis-
ten. Näheres regelt die Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang Architektur der Universität 
Siegen in der jeweils geltenden Fassung. 

(6) Der Nachweis einer praktischen Tätigkeit gilt als erbracht, wenn die Studienbewerberin oder der 
Studienbewerber die Fachhochschulreife an einer Fachoberschule für Technik, Fachrichtung Bau-
wesen, erworben hat. Einschlägige Ausbildungs- und Berufstätigkeiten können auf die praktische 
Tätigkeit angerechnet werden. 

(7) Die Einschreibung ist ausgeschlossen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber eine nach dieser 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in einem Studiengang mit einer erheblichen inhaltlichen 
Nähe zu diesem Studiengang endgültig nicht bestanden hat. 

 

§ 4 
Regelstudienzeit und Studienumfang 
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(1) Für einen erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums sind 180 LP zu erwerben (siehe Anhang: 
Studienverlaufsplan). 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. Das Studium ist ein Vollzeitstudium. 

(3) Für jedes der Module werden die Zeiten für Präsenz- und Selbststudium im Modulhandbuch auf-
geführt. 

 

§ 5 
Aufbau des Studiums und Studienangebot 

(1) Der Studiengang besteht aus 23 Modulen, die die inhaltlichen Grundlagen des Studienganges bil-
den. MB 1 bis MB 21 sind Pflichtmodule. MB 1 bis MB 10 und MB 12 bis MB 16 haben einen 
Umfang von je 6 LP. MB 11, MB 20 und MB 21 haben einen Umfang von je 9 LP und MB 17 bis 
MB 19 von je 12 LP. Das Wahlpflichtmodul MB 22 hat einen Umfang von 15 LP. Die Bachelorarbeit 
(MB 23) hat einen Umfang von 12 LP. 

(2) In den Pflichtmodulen MB 1 bis MB 16 und MB 21 wird Basiswissen für Theorie und Praxis des 
Architekturstudiums vermittelt, während die Pflichtmodule MB 17 bis MB 19 sowie MB 20 die zent-
ralen Entwurfselemente darstellen. Das Entwurfsangebot ist frei wählbar und wird jedes Semester 
angeboten.  

(3) Der Erwerb von 15 LP in dem Wahlpflichtmodul MB 22 kann erfolgen durch die erfolgreiche Teil-
nahme an 5 Lehrveranstaltungen aus dem Fächerkatalog, der im Modulhandbuch aufgelistet ist. 
Wahlweise können bis zu 2 von den 5 Lehrveranstaltungen in einem anderen Department der Fa-
kultät II oder im Sprachenzentrum belegt werden. Es kann auch ein Praktikum im Umfang von 6 
LP oder 9 LP absolviert werden. Bei einem Praktikum im Umfang von 6 LP sind noch 3 Lehrveran-
staltungen und bei einem Praktikum von 9 LP noch 2 Lehrveranstaltungen nach den Sätzen 1 und 
2 zu belegen.  

(4) Die studierbaren Module und ihre Modulelemente sind im Studienverlaufsplan und Modulhandbuch 
aufgeführt. 

 

§ 6 
Modularisierung des Studiums 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut und mit einem Leistungspunktesystem ausgestattet. Module 
sind thematisch und zeitlich abgerundete und in sich geschlossene Studieneinheiten, die sich aus 
verschiedenen Lehr- und Lernformen (z.B. Vorlesungen, Übungen, Entwürfe, Praktika, Seminare 
etc.) zusammensetzen können. 

(2) Die Module haben einen Umfang von 6 bis 15 LP und erstrecken sich in der Regel über ein bis 
zwei Semester, im Modul MB 11 Tragkonstruktion ausnahmsweise über 3 Semester. Das Ablegen 
der Leistungen im Modul MB 20 Kurzentwürfe und Exkursionen ist innerhalb der Semester frei 
wählbar. Näheres regelt das Modulhandbuch. 

(3) Der Zugang zu einer Lehrveranstaltung oder einem Modul kann von bestimmten Voraussetzungen, 
insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung oder einem 
anderen Modul oder Modulelement oder mehreren anderen Modulen oder Modulelementen, ab-
hängig gemacht werden. 

- Im Modul MB 7 ist die erfolgreiche Teilnahme am Modulelement MB 7.1 Voraussetzung für 
die Teilnahme am Modulelement MB 7.2.  

- Im Modul MB 9 ist die erfolgreiche Teilnahme am Modulelement MB 9.1 Voraussetzung für 
die Teilnahme am Modulelement MB 9.2.  

- Im Modul MB 10 ist die erfolgreiche Teilnahme am Modulelement MB 8.1 sowie die erfolgrei-
che Teilnahme am Modul MB 9 Voraussetzung für die Teilnahme am Modul; die erfolgreiche 
Teilnahme am Modulelement MB 10.1 ist Voraussetzung für die Teilnahme am Modulelement 
MB 10.2.  

- Im Modul MB 11 ist die erfolgreiche Teilnahme am Modulelement MB 11.1 Voraussetzung für 
die Teilnahme am Modulelement MB 11.2.  
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- Im Modul MB 15 ist die erfolgreiche Teilnahme am Modulelement MB 15.1 Voraussetzung für 
die Teilnahme am Modulelement MB 15.2. 

- Im Modul MB 17 ist die erfolgreiche Teilnahme am Modulelement MB 16.1 Voraussetzung für 
die Teilnahme.  

(4) Bei erfolgreichem Abschluss eines Moduls werden Leistungspunkte vergeben. Leistungspunkte 
werden nach dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand der Studierenden berechnet. Als 
durchschnittliche Arbeitsbelastung werden 1800 Arbeitsstunden pro Studienjahr angesetzt. Für 
den Erwerb eines Leistungspunkts wird eine Arbeitsbelastung im Präsenz- und Selbststudium von 
30 Stunden zugrunde gelegt.  

(5) Die Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Moduls und die Vergabe der Leistungs-
punkte werden im Modulhandbuch definiert. 

 

§ 7 

Anerkennung von Leistungen 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich an-

erkannten Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Stu-
diengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wor-
den sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein we-
sentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden sollen. 

(2) Über die Anerkennung nach den Absätzen 1 bis 7 entscheidet der Prüfungsausschuss. Es obliegt 
der antragstellenden Person, die erforderlichen Informationen über die anzuerkennende Leistung 
bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt beim Prüfungsausschuss. Dieser hört im Zweifelsfall die 
Fachvertreterinnen und Fachvertreter an. Sofern gemäß der Lissabon-Konvention wesentliche Un-
terschiede festgestellt und nachgewiesen werden, ist die Entscheidung der Nichtanerkennung 
schriftlich zu begründen. 

(3) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absatzes 1 werden innerhalb einer Frist von zwei Mo-
naten getroffen. 

(4) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der oder des Studierenden 
muss in ein nach Absätzen 2 und 3 berechnetes Fachsemester eingestuft werden. Das Fachse-
mester, in das die Einstufung erfolgt, ergibt sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung er-
worbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtumfang der in dem jeweiligen Studien-
gang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkte, multipliziert mit der Regelstudienzeit des Studien-
gangs in Semestern. Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerun-
det, ansonsten wird aufgerundet, wobei mindestens in das 1. Fachsemester eingestuft wird. 

(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten 
über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer 
Staaten abweichend von Absatz 1 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen 
vor. 

(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unter-
lagen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die 
sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(7) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Abschlussnote einzubeziehen. Ist keine Note 
vorhanden oder sind die Notensysteme nicht vergleichbar, bestehen aber Anhaltspunkte für eine 
erzielte Note, wird unter Zugrundelegung der Bewertungsstufen nach § 13 Absatz 1 eine Note 
festgesetzt und nach Satz 1 verfahren. Bestehen keine Anhaltspunkte, wird – soweit zutreffend – 
der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die Anrechnung wird im Transcript of Records gekenn-
zeichnet. 
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§ 8 

Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben 

bildet die Fakultät einen Prüfungsausschuss für den Studiengang Architektur. Der Prüfungsaus-
schuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, deren bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellver-
treter und fünf weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsitzende, die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden gewählt. Die Amtszeit der 
Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beträgt drei Jahre, die 
der Mitglieder aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt zwei 
Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 

(2) Der Fakultätsrat der Fakultät II - Bildung • Architektur • Künste wählt auf Vorschlag seiner Mitglie-
dergruppen aus dem Department Architektur die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter für den Verhinderungsfall für die Amtszeit gemäß Absatz 1 
Satz 4. Wiederwahl ist zulässig. Ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied ist durch Nachwahl zu 
ersetzen. Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreis der ihm angehörenden Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und deren bzw. dessen Stellver-
treterin oder Stellvertreter. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist für seinen Bereich Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensrech-
tes. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zu-
ständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entschei-
dungen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses berichtet der beteiligten Fakultät ein-
mal im Jahr über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten. Der Prüfungsausschuss kann 
die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden über-
tragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 

(5) Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken nicht mit bei der Beurteilung, Aner-
kennung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, der Festlegung von Prüfungsauf-
gaben und der Bestellung von Prüferinnen und Prüfern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizu-
wohnen. Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich zum selben Prüfungstermin der glei-
chen Prüfung zu unterziehen haben. 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitze-
rinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, werden sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder deren 
bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und einem weiteren Mitglied aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

§ 9 
Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind gemäß § 65 Absatz 1 HG die an der Hochschule Leh-
renden und, soweit dies zur Erreichung des Prüfungszwecks erforderlich oder sachgerecht ist, die 
in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen befugt. Prüfungsleistungen dürfen 
nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig von Weisungen. 
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(2) Die nach Absatz 1 befugten und in der jeweiligen Lehrveranstaltung bzw. dem Modul oder Mo-
dulelement verantwortlich Lehrenden sind zur Prüferin oder zum Prüfer bestellt. Abweichend hier-
von kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auch andere prüfungsbefugte Per-
sonen i.S.d. Absatz 1 zur Prüferin oder zum Prüfer bestellen. Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses benennt außerdem in den nach dieser Prüfungsordnung vorgesehenen Fällen 
die Zweitprüferin oder den Zweitprüfer und die Drittprüferin oder den Drittprüfer. 

(3) Zur Beisitzerin und zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die Bachelorprüfung in einem ak-
kreditierten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder eine 
vergleichbare oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der 
Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung durch Aushang 
ist ausreichend. 

 

§ 10 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 
(1) Eine Prüfungs- oder Studienleistung gilt als mit "mangelhaft" (5,0) bewertet oder als nicht bestan-

den, wenn der Prüfling zu einem Prüfungstermin oder einem festgesetzten Termin für die Erbrin-
gung ohne wichtigen Grund nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Erbringung der Prüfungs- 
oder Studienleistung ohne wichtigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prü-
fungs- oder Studienleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.  

(2) Als wichtiger Grund kommen insbesondere in Betracht: krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit, 
Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und von 
Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (vgl. § 11 Absatz 1 und 2) oder in dringenden 
Fällen die Pflege des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Le-
benspartners, eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese 
oder dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist (vgl. § 11 Absatz 3). Soweit die Einhaltung von 
Fristen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungs- oder Studienleistungen und die Einhaltung 
von Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeit oder einer Prüfungs- oder Studienleistung betroffen 
sind, steht einer Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. 

(3) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte wichtige Grund muss dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich, in der Regel spätestens innerhalb von drei Werktagen (Eingang im Prü-
fungsamt oder Poststempel) schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
des Prüflings ist dem Prüfungsausschuss eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Wird die Bescheinigung anerkannt, so wird dies dem Prüfling mit-
geteilt. Erkennt der Prüfungsausschuss die Bescheinigung nicht an, wird die Prüfungs- oder Stu-
dienleistung mit „mangelhaft“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. 

(4) Wird eine Abgabefrist aus wichtigem Grund nicht eingehalten, kann auf Antrag der Prüfungsaus-
schuss die Abgabefrist insgesamt maximal um die Hälfte der ursprünglich vorgesehenen Bearbei-
tungszeit verlängern. Abweichend von Satz 1 gilt für die Bachelorarbeit § 20 Absatz 8. In den Fällen 
der §§ 11 und 12 kann der Prüfungsausschuss die Abgabefrist höchstens insgesamt auf das Dop-
pelte der ursprünglich vorgesehenen Bearbeitungszeit verlängern. Die Möglichkeit des Rücktritts 
gemäß Absatz 1 bleibt davon unberührt. 

(5) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung, z.B. 
die Benutzung bzw. das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel oder die Einreichung eines Plagi-
ats, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs- oder Studienleistung als mit „mangelhaft“ bzw. 
„nicht bestanden“ bewertet. Die tatsächliche Feststellung des Sachverhalts wird bei mündlichen 
Prüfungs- und Studienleistungen von der jeweiligen Prüferin oder Beisitzerin oder dem jeweiligen 
Prüfer oder Beisitzer, bei schriftlichen Prüfungs- und Studienleistungen und der Bachelorarbeit von 
der jeweiligen Prüferin oder Aufsichtführenden oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden 
getroffen und aktenkundig gemacht. Die Entscheidung, ob eine Täuschung vorliegt, trifft der Prü-
fungsausschuss nach vorheriger Anhörung der Betroffenen. 

(6) Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuchs kann der Prüf-
ling zudem exmatrikuliert werden. 
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(7) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin 
oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortset-
zung der Prüfungs- oder Studienleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betref-
fende Prüfungs- oder Studienleistung als mit „mangelhaft“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Vor 
der Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Die Anhörung und die 
Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Wird der Prüfling von der Erbringung 
einer Prüfungs- oder Studienleistung ausgeschlossen, kann er verlangen, dass diese Entscheidung 
vom Prüfungsausschuss überprüft wird. 

(8) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen vom Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen und zu begründen. 

 

§ 11 

Familienregelung, Schutzvorschriften, Ausfallzeiten 
(1) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils geltenden Mutterschutz-

gesetz festgelegt sind, entsprechend zu berücksichtigen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen 
jede Frist dieser Prüfungsordnung; die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerech-
net. 

(2) Ebenso sind die Fristen der Elternzeit nach Maßgabe des jeweils geltenden Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes auf Antrag zu berücksichtigen. Der Prüfling muss bis spätestens vier Wochen 
vor dem Zeitpunkt, von dem ab er die Elternzeit antreten will, dem Prüfungsausschuss mitteilen, 
für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume er seine Elternzeit in Anspruch nehmen will. 

(3) Auf Antrag zu berücksichtigen sind außerdem Ausfallzeiten aufgrund der Pflege oder Versorgung 
von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 
Verschwägerten, wenn diese pflege- oder versorgungsbedürftig sind. Der Antrag ist unverzüglich 
nach Eintreten der Voraussetzungen zu stellen. 

(4) Den Anträgen sind die zur Prüfung erforderlichen Nachweise beizulegen. 

 

§ 12 
Nachteilsausgleich für behinderte und chronisch kranke Studierende 

Macht ein Prüfling durch geeigneten Nachweis glaubhaft, dass er wegen einer chronischen Krankheit 
oder einer Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 SGB IX nicht in der Lage ist, seine vorhandenen 
intellektuellen Fähigkeiten im Rahmen der Leistungserbringung umzusetzen und daher Prüfungs- oder 
Studienleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form innerhalb der vorgegebenen Fristen 
nicht ablegen kann, gestattet der Prüfungsausschuss die Verlängerung der Bearbeitungszeit für Prü-
fungs- oder Studienleistungen bzw. der Fristen für das Ablegen von Prüfungs- oder Studienleistungen 
oder das Ablegen gleichwertiger Prüfungs- oder Studienleistungen in einer bedarfsgerechten Form. 

 

§ 13 
Bewertung, Bildung der Noten 

(1) Die Noten der Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern bzw. Leh-
renden festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

1 =  sehr gut = eine ausgezeichnete Leistung, 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 
   liegt, 

3 =  befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

4 =  ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt, 

5 =  mangelhaft  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht  
   mehr genügt. 
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Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung 
Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Sätze 
2 bis 4 gelten auch für die Bachelorarbeit. 

(2) Soweit eine Note für eine Gesamtprüfungsleistung aus verschiedenen Noten gebildet wird, errech-
net sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungselemente ent-
sprechend der im Modulhandbuch angegebenen Gewichtung. 

(3) Soweit die Modulnote aus verschiedenen Noten gebildet wird, errechnet sich die Note aus dem 
arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen entsprechend der im Modulhand-
buch angegebenen Gewichtung. 

(4) Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch insgesamt zwei Prüferinnen und Prüfer wird die 
Note der Prüfungsleistung aus dem arithmetischen Mittel der beiden Beurteilungen gebildet. Lautet 
eine der beiden unterschiedlichen Bewertungen „mangelhaft“ oder liegen die beiden Bewertungen 
um mehr als zwei volle Noten auseinander, wird die Leistung durch eine dritte Prüferin oder einen 
dritten Prüfer bewertet. In diesem Fall wird die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
besseren Noten gebildet. Die aus dem arithmetischen Mittel gebildete Note muss mindestens die 
Note „ausreichend“ ergeben. Ansonsten ist die Prüfungsleistung nicht bestanden. 

(5) Noten, die aus mehreren Einzelnoten gebildet werden, werden auf die erste Nachkommastelle ge-
rundet. Dabei wird bei der Rundung nur die zweite Nachkommastelle berücksichtigt; alle weiteren 
Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Zahl 5 wird abgerundet. 

Wird eine Note aus einem arithmetischen Mittel gebildet, lautet die Bewertung der so ermittelten 
Note bei einem Mittel 

bis 1,5 = sehr gut; 

über 1,5 bis 2,5 = gut; 

über 2,5 bis 3,5 = befriedigend; 

über 3,5 bis 4,0 = ausreichend; 

über 4,0 = mangelhaft. 

(6) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die Leistung mit „ausreichend“ oder besser benotet ist. 
Eine Studienleistung ist bestanden, wenn sie mit „bestanden“ bewertet wurde.  

(7) Eine Prüfungsleistung ist nicht bestanden, wenn sie mit „mangelhaft“ bewertet wurde. Eine Stu-
dienleistung ist nicht bestanden, wenn sie mit „nicht bestanden“ bewertet wurde. 

(8) Die Prüfungsleistung „Mappe“ ist bestanden, wenn sie insgesamt nach Abschluss aller Teilleistun-
gen im arithmetischen Mittel mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wurde und die im Mo-
dulhandbuch festgelegte Anzahl an Teilleistungen erfolgreich absolviert worden ist. 

 
II. Bachelorprüfung 

 
§ 14 

Art der Bachelorprüfung 
(1) Die Bachelorprüfung erfolgt studienbegleitend nach dem Leistungspunktesystem. 

(2) Die Bachelorprüfung besteht aus 

- Studienleistungen, 

- Prüfungsleistungen, 

- dem Nachweis der Exkursionen und 

- der Bachelorarbeit. 

(3) Für jeden Prüfling, der den Bachelor of Science anstrebt, wird ein Leistungspunktekonto für die 
Bachelorprüfung im Prüfungsamt eingerichtet. Der Prüfling kann in den Stand seines Kontos Ein-
blick nehmen. 
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§ 15 

Anmeldung und Zulassung zu Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen kann nur ablegen, wer in dem Bachelorstudiengang Architektur 

„Bachelor of Science“ an der Universität Siegen eingeschrieben ist bzw. nach § 52 HG als Zweit-
hörerin oder Zweithörer zugelassen ist.  

(2) Die Zulassung zu Prüfungsleistungen kann von der Erbringung bestimmter Leistungen abhängig 
gemacht werden (vgl. § 16 Absatz 3 und § 18 Absatz 7). 

(3) Prüfungsleistungen und Studienleistungen, die Prüfungsvorleistungen sind, müssen angemeldet 
werden, in der Regel über das Campusmanagement-System. Ausnahmen werden vom Prüfungs-
ausschuss festgelegt und bekannt gegeben. Die Anmeldung zur Erbringung von Prüfungsleistun-
gen bzw. Prüfungsvorleistungen muss innerhalb einer vorgesehenen Frist erfolgen. Zu jeder Prü-
fungsleistung bzw. Prüfungsvorleistung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. Die Studieren-
den sind verpflichtet, sich über alle Termine und Fristen hinsichtlich der Studien- und Prüfungsleis-
tungen zu informieren (z.B. Prüfungsamt, Campusmanagement-System).  

(4) Prüflinge können sich bis eine Woche vor dem Beginn der Prüfung über das Campusmanagement-
System bzw. den Prüfungsausschuss ohne Anrechnung auf die Anzahl der möglichen Prüfungs-
versuche wieder abmelden. Die Abmeldung von der der Prüfungsleistung „Entwurf mit abschlie-
ßender Präsentation“ ist bis jeweils maximal 6 Wochen nach Veranstaltungsbeginn möglich. Da-
nach gilt die verbindliche Teilnahme an der Prüfungsleistung und sie kann nicht eine Woche vor 
dem Prüfungstermin ohne Anrechnung eines Versuches abgemeldet werden. 

(5) Die Zulassung erfolgt in der Regel durch die Prüfungsanmeldung über das Campusmanagement-
System. Ausnahmen werden vom Prüfungsausschuss bekannt gegeben.  

(6) Über die Zulassung entscheidet in Zweifelsfällen der Prüfungsausschuss. 

(7) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Termin ergänzt werden oder 

3. die Bachelorprüfung oder Diplomprüfung in einem Architekturstudiengang an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden worden ist oder 

4. der Prüfungsanspruch für eine Bachelorprüfung oder Diplomprüfung in einem Architekturstu-
diengang verwirkt worden ist oder 

5. die oder der Studierende sich in einem anderen Prüfungsverfahren eines vergleichbaren Stu-
diengangs an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes befindet und keine 
ausreichenden Gründe für ein gleichzeitiges weiteres Verfahren vorliegen. 

 
§ 16 

Art und Umfang von Prüfungsleistungen 
(1) Module schließen in der Regel mit einer Prüfungsleistung oder mehreren Prüfungsleistungen ab, 

die sich an den für das Modul definierten Lernergebnissen orientieren. Prüfungsleistungen werden 
benotet. Die Noten fließen in die Gesamtnote ein. Die Noten sind Verwaltungsakte im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

(2) Prüfungsleistungen können auch aus mehreren benoteten Prüfungselementen bestehen, aus de-
nen sich eine Gesamtprüfungsleistung ergibt. Die einzelnen Prüfungselemente sind einschließlich 
der Gewichtung im Modulhandbuch aufgeführt. 

(3) Das erfolgreiche Erbringen der beiden Prüfungsleistungen „Mappe“ im Rahmen des Modulele-
ments MB 11.1 im Modul MB 11 ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfungsleistung 
„Klausur“ im Modul MB 11.  

(4) Als Prüfungsform für eine Prüfungsleistung kommt in Betracht: 

- Klausur oder 

- mündliche Prüfung oder 
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- Entwurf mit abschließender Präsentation oder 

- Kurzentwurf mit abschließender Präsentation oder 

- Mappe oder 

- Praktikumsbericht. 

Im Rahmen des Moduls MB 22 („Wahlpflichtmodul“) können über Satz 1 hinausgehende Prüfungs-
formen zur Anwendung kommen. 

(5) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt maximal vier Zeitstunden. Wenn in einem Modul studienbe-
gleitende Teilklausuren angeboten werden, so darf die Summe der Dauer der Teilklausuren vier 
Zeitstunden nicht überschreiten. Die Klausurarbeiten sind unter Aufsicht zu schreiben. 

(6) Die mündlichen Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten und maximal 45 Minuten je Prüfling. 

(7) Die Erstellung eines Entwurfes mit Präsentation erfolgt in maximal 6 Monaten. 

(8) Eine Mappe kann aus bis zu 14 verschiedenen theoretischen (Hausarbeit, Klausur, Referat, Pro-
tokoll, mündlicher/schriftlicher Test) und praktischen (Entwurfsübung, Farbübung, Gestaltungsü-
bung, Freihandzeichnung, Laborversuch, EDV-Übung, Berechnung) Übungen bestehen. Die prak-
tischen Übungen werden semesterbegleitend und in der Regel unter Betreuung angefertigt. Form 
und Anzahl der im Rahmen der Mappe zu erbringenden Leistungen werden im Modulhandbuch 
ausgewiesen bzw. von den Lehrenden spätestens vier Wochen nach Beginn der Lehrveranstaltung 
in geeigneter Form bekannt gegeben. Welche Leistungen konkret zu erbringen sind, hängt von den 
jeweils zu vermittelnden Kompetenzen ab. 

(9) Mündliche Prüfungsleistungen werden von mehreren Prüferinnen und Prüfern oder von einer Prü-
ferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Bei-
sitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgenommen. Über die mündliche Prüfung ist 
ein Protokoll zu erstellen, welches von allen Prüferinnen und Prüfern und ggf. der sachkundigen 
Beisitzerin oder dem sachkundigen Beisitzer zu unterzeichnen ist. 

(10) Studierenden des gleichen Studiengangs soll bei mündlichen Prüfungen die Teilnahme als Zuhö-
rerinnen und Zuhörer ermöglicht werden, sofern nicht ein Prüfling widerspricht. Die Teilnahme er-
streckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Prüflinge. 

(11) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fällen nach Maßgabe der Prüferin oder des Prüfers als 
Gruppenarbeit oder als mündliche Gruppenprüfung durchgeführt werden, wenn der individuelle 
Beitrag jedes einzelnen Prüflings klar erkennbar, eindeutig abgrenzbar und bewertbar ist. 

(12) Prüfungen werden in der Regel in der Sprache der Lehrveranstaltung abgelegt. Abweichungen sind 
von den jeweiligen Lehrenden spätestens vier Wochen nach Beginn der Veranstaltung bekanntzu-
geben. 

(13) Nicht bestandene Prüfungsleistungen sind beschränkt wiederholbar (vgl. § 17). Satz 1 gilt nicht für 
die Prüfungsleistung „Mappe“. 

(14) Die Bewertungen von Prüfungsleistungen sind spätestens sechs Wochen nach dem Erbringungs-
termin bzw. dem vorgegebenen Abgabetermin mitzuteilen. Die Bewertung einer mündlichen Prü-
fung ist der oder dem Studierenden unmittelbar nach der abgeschlossenen Prüfung mitzuteilen und 
zu begründen. 

 

§ 17 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 

(2) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wurde.  

(3) Eine Prüfungsleistung ist nicht bestanden, wenn sie mit „mangelhaft“ (5,0) bewertet wurde. Eine 
nicht bestandene Prüfungsleistung kann zweimal wiederholt werden. Abweichend von Satz 2 kann 
die Prüfungsleistung „Mappe“ unbeschränkt wiederholt werden.  

(4) Wiederholungstermine für die Prüfungsleistung „Klausur“ werden jedes Semester angeboten. Die 
Prüfungsleistung „Mappe“ kann nur in dem Semester wiederholt werden, in dem das jeweilige Mo-
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dulelement erneut angeboten wird. Die Prüfungsleistung „Entwurf mit abschließender Präsenta-
tion“ in den Modulen MB 17 bis MB 19 kann nur durch die erneute Teilnahme am jeweiligen Modul 
wiederholt werden. Die Module MB 17 bis MB 19 werden jedes Semester angeboten. 

(5) Abweichend von Absatz 3 können nicht bestandene Prüfungsleistungen im Modul MB 20 durch 
das Absolvieren eines alternativen Kurzentwurfes mit Präsentation unbeschränkt wiederholt wer-
den. Bestandene Prüfungsleistungen im Modul MB 20 können durch das Absolvieren eines alter-
nativen Kurzentwurfes mit Präsentation zur Notenverbesserung wiederholt werden. Eine Notenver-
besserung durch das Wiederholen des gleichen bestandenen Kurzentwurfthemas ist nicht möglich 
(vgl. Absatz 1). 

(6) Abweichend von Absatz 3 können nicht bestandene Prüfungsleistungen im Modul MB 22 durch 
das erfolgreiche Absolvieren einer alternativen Veranstaltung aus dem im Modulhandbuch aufge-
führten Fächerkatalog unbeschränkt wiederholt werden. Bestandene Prüfungsleistungen im Modul 
MB 22 können durch das erfolgreiche Absolvieren einer alternativen Veranstaltung aus dem im 
Modulhandbuch aufgeführten Fächerkatalog zur Notenverbesserung wiederholt werden. Eine No-
tenverbesserung durch das Wiederholen der gleichen erfolgreich absolvierten Wahlpflichtveran-
staltung ist nicht möglich (vgl. Absatz 1). 

(7) Bei Klausurarbeiten kann sich der Prüfling vor der Festsetzung der Note „mangelhaft“ nach der 
zweiten Wiederholung eines Prüfungsversuches auf Antrag einer mündlichen Ergänzungsprüfung 
unterziehen. Der Antrag ist unverzüglich nach Bekanntgabe der Klausurergebnisse bei der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die mündliche Ergänzungsprüfung wird 
von den Prüferinnen und Prüfern der Klausurarbeit gemeinsam abgenommen; im Übrigen gelten 
die Vorschriften über mündliche Prüfungen in § 16 Absatz 5 und 9 entsprechend. Nach einer ab-
gelegten Ergänzungsprüfung können nur die Noten „ausreichend“ (4,0) oder „mangelhaft“ (5,0) als 
Ergebnis der Prüfung festgesetzt werden. Die Sätze 1 bis 4 finden in den Fällen des § 10 Absätze 
1 und 5 keine Anwendung. 

(8) Zur Wiederholung der Prüfungsleistung bedarf es einer erneuten Anmeldung über das Campus-
management-System (vgl. § 15). 

(9) Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vor-
gesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen und Prüfern zu bewerten. 

(10) Ist eine Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, er-
teilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Prüfling hierüber einen schriftlichen 
Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

§ 18 
Art und Umfang sowie Wiederholung von Studienleistungen 

(1) Studienleistungen sind alle Formen des Lernens, der Präsentation von Lerninhalten und der nicht 
modulnotenrelevanten Überprüfung von Wissen und Kompetenzen, deren Erbringung für den Ab-
schluss eines Moduls notwendig ist. Sie dienen insbesondere der studentischen Selbstkontrolle 
des Studienerfolgs, dem Einüben von Praktiken des forschenden Lernens, der Erprobung verschie-
dener Text- und Vortragsformate, der selbstständigen Vertiefung von in Seminaren erworbenen 
Wissensbeständen und Kompetenzen, ggf. der Erstellung von Materialien für die weitere Seminar-
diskussion, ggf. der Vorbereitung auf die Prüfungsleistung sowie ggf. der individuellen Profilbildung 
innerhalb eines Moduls. 

(2) Studienleistungen können in sehr unterschiedlichen Formen erbracht werden. Als Erbringungsform 
für eine Studienleistung kommt in Betracht: 

- Referat oder 

- schriftliche Hausarbeit oder 

- Entwurfs-, Konstruktions- und EDV-Übung oder 

- Laborversuch oder 

- Berechnung oder 

- schriftlicher Test oder 

- Exkursion oder 
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- Protokoll. 

Im Rahmen des Moduls MB 22 („Wahlpflichtmodul“) können über Satz 2 hinausgehende Erbrin-
gungsformen für eine Studienleistung zur Anwendung kommen. 

(3) Studienleistungen sind unbenotet.  

(4) Eine Studienleistung ist bestanden, wenn sie mit „bestanden“ bewertet wurde. 

(5) Nicht bestandene Studienleistungen sind unbeschränkt wiederholbar.  

(6) Bestandene Studienleistungen können nicht wiederholt werden. 

(7) Das erfolgreiche Erbringen der Studienleistungen in den Modulen bzw. Modulelementen MB 2, MB 
10.2, MB 12 und MB 13 ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfungsleistung im jeweiligen 
Modul. 

 

§ 19 
Voraussetzungen und Zulassung zur Bachelorarbeit 

(1) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer an der Universität Siegen in dem Bachelorstudiengang 
Architektur eingeschrieben ist und die Module MB 1 bis MB 19 sowie MB 20.1 vollständig erbracht 
hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich oder elektronisch an den Prüfungsausschuss zu richten. 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden: 

1. Die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen und 

2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit im gleichen Stu-
diengang. 

Im Weiteren gilt § 15 Absatz 1 und 6 der Prüfungsordnung. Dem Antrag soll eine Erklärung darüber 
beigefügt werden, welche Prüferin oder welcher Prüfer zur Betreuung der Bachelorarbeit bereit ist. 

(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag 
ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. 

(4) Die Zulassung zur Bachelorarbeit wird durch einen schriftlichen Bescheid oder elektronisch über 
das Campusmanagement-System bekannt gegeben. 

 

§ 20 

Bachelorarbeit 
(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb der vorgegebenen Frist 

eine praxisorientierte oder theoretisch-wissenschaftliche Aufgabe aus seinem Fachgebiet, sowohl 
in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in den fächerübergreifenden Zusammenhängen nach wis-
senschaftlichen und fachpraktischen Erfordernissen des Studienganges selbständig zu bearbeiten. 
Die Bachelorarbeit ist in der Regel eine eigenständige Untersuchung mit einer konstruktiven, ex-
perimentellen, entwerferischen, stadtplanerischen, theoretisch-wissenschaftlichen oder einer an-
deren ingenieurmäßigen Aufgabenstellung und einer schriftlichen Erläuterung ihrer Lösung. Sie 
besteht aus der in Satz 2 genannten Bachelorarbeit und einem mündlichen Kolloquium. 

(2) Die Bachelorarbeit wird durch eine fachlich zuständige Hochschullehrerin oder einen fachlich zu-
ständigen Hochschullehrer betreut. Für die Themenstellung hat der Prüfling ein Vorschlagsrecht. 
Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 

(3) Die Bachelorarbeit wird abweichend von § 9 Absatz 1 ausschließlich und von zwei Hochschulleh-
rerinnen oder Hochschullehrern bewertet. Der Prüfling kann für die Bachelorarbeit eine Erstprüferin 
oder einen Erstprüfer und eine Zweitprüferin oder einen Zweitprüfer vorschlagen. Der Vorschlag 
begründet keinen Anspruch. 

(4) Das Department Architektur bietet in jedem Semester einen Anmeldetermin zur Bachelorarbeit an. 
Die Anmeldetermine und Fristen werden durch Veröffentlichung auf der Homepage des Depart-
ments bekannt gegeben. Die schriftliche Anmeldung erfolgt im Prüfungsamt. 
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(5) Der Ausgabetermin der Bachelorarbeit wird durch Veröffentlichung auf der Homepage des Depart-
ments Architektur bekannt gegeben. Die Ausgabe erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses. 

(6) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Bachelorarbeit) beträgt höchs-
tens 12 Wochen. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bachelorar-
beit innerhalb der vorgegebenen Frist bearbeitet werden kann. 

(7) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der 
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung 
gemäß § 22 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist die Rückgabe nur zulässig, wenn der Prüfling bei 
der Anfertigung der ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte. 

(8) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (vgl. § 10 Absatz 2) kann die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses auf einen vor Ablauf der Frist gestellten, begründeten Antrag die Bearbei-
tungszeit um bis zu vier Wochen verlängern. In den Fällen der §§ 11 und 12 kann der Prüfungs-
ausschuss die Abgabefrist höchstens insgesamt auf das Doppelte der ursprünglich vorgesehenen 
Bearbeitungszeit verlängern. 

(9) Das mündliche Kolloquium ergänzt die Bachelorarbeit und ihre Benotung. Es dient der Feststel-
lung, ob der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Bachelorarbeit, ihre fachlichen Grundlagen, 
ihre fachübergreifenden Zusammenhänge und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich darzustel-
len, selbständig zu begründen und ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. Das Kolloquium 
wird als mündliche Prüfung durchgeführt und dauert mindestens 30, maximal 45 Minuten. Das Kol-
loquium soll innerhalb von drei Monaten nach Abgabe der Bachelorarbeit stattfinden. 

(10) Das Ergebnis der Bachelorarbeit ist dem Prüfling im Anschluss an das Kolloquium mitzuteilen. 

(11) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der zu bewer-
tende Beitrag des einzelnen Prüflings aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder 
anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar 
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

 
§ 21 

Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss oder einer von ihm benannten Stelle 

abzuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Arbeit nicht fristgemäß ab-
geliefert, gilt sie als mit „mangelhaft“ (5,0) bewertet. 

(2) Bei der Abgabe hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit - bei einer Gruppenar-
beit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig verfasst und keine an-
deren als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

(3) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüferinnen und Prüfern bewertet. Die Erstprüferin oder der Erst-
prüfer oder die Zweitprüferin oder der Zweitprüfer soll die Betreuerin oder der Betreuer der Ba-
chelorarbeit sein. 

(4) Die Bachelorarbeit ist bestanden, wenn sie mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. 
Eine Bachelorarbeit kann jedoch nur dann mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, 
wenn mindestens zwei der Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. Bewertungen sind schrift-
lich zu begründen. 

(5) Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch insgesamt zwei Prüferinnen und Prüfer wird die 
Note der Bachelorarbeit mit dem dazugehörigen Kolloquium aus dem arithmetischen Mittel der 
beiden Beurteilungen gebildet. Lautet eine der beiden unterschiedlichen Bewertungen „mangel-
haft“ oder liegen die beiden Bewertungen um mehr als zwei volle Noten auseinander, wird die 
Bachelorarbeit durch eine dritte Prüferin oder einen dritten Prüfer bewertet. In diesem Fall wird die 
Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die aus dem arithmeti-
schen Mittel gebildete Note muss die Note „ausreichend“ und besser ergeben. Ansonsten ist die 
Bachelorarbeit nicht bestanden. 
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§ 22 
Wiederholung der Bachelorarbeit 

(1) Bei mangelhafter Leistung kann die Bachelorarbeit einmal wiederholt werden.  

(2) Ist die Bachelorarbeit nicht oder endgültig nicht bestanden oder gilt sie als nicht oder endgültig 
nicht bestanden, erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Prüfling hierüber 
einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

§ 23 
Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung setzt sich zusammen aus den nach Absatz 2 gewichteten 
Modulnoten und der Note der Bachelorarbeit (MB 23). 

(2) Für die Bildung der Gesamtnote wird jede Modulnote mit der Anzahl der vergebenen Leistungs-
punkte für das Modul multipliziert. Die Summe der gewichteten Modulnoten (MB 1 bis MB 23) wird 
durch die Summe der Leistungspunkte dieser Module (180 Leistungspunkte) dividiert.  

(3) Bei der Bildung der Gesamtnote wird diese auf die erste Nachkommastelle gerundet. Dabei wird 
bei der Rundung nur die zweite Nachkommastelle berücksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Zahl 5 wird abgerundet (vgl. § 13 Absatz 5). 

 

§ 24 
Abschluss des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium hat erfolgreich abgeschlossen, wer alle nach Maßgabe dieser Prüfungsord-
nung und des Modulhandbuchs für den Studiengang erforderlichen Leistungen erbracht und die 
dort vorgesehene Anzahl an 180 Leistungspunkten für den Studiengang erworben hat. 

(2) Der Prüfling hat das Bachelorstudium endgültig nicht bestanden, wenn eine für den Abschluss des 
Bachelorstudiums erforderliche Prüfungsleistung oder die Bachelorarbeit endgültig nicht bestan-
den ist. 

(3) Hat ein Prüfling das Bachelorstudium nicht erfolgreich abgeschlossen oder wechselt er vor Studi-
enabschluss die Hochschule, wird ihm auf Antrag ein Transcript of Records über die insgesamt 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen einschließlich der erworbenen ECTS-Leistungspunkte 
ausgestellt. 

 

§ 25 
Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

(1) Hat die oder der Studierende das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie bzw. er 
über die Ergebnisse ein Zeugnis, das den Studiengang, das Thema und die Note der Bachelorar-
beit sowie die Abschlussnote enthält. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Leistung erbracht worden ist. Es wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät II versehen. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der oder dem Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Hochschulgrades gemäß § 2 
beurkundet. 

(3) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät II und von der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät II versehen. 

 

§ 26 

Diploma Supplement und Transcript of Records 
(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Bachelorstudiums werden der Absolventin oder dem 

Absolventen ein Diploma Supplement und ein Transcript of Records ausgehändigt. 
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(2) Das Diploma Supplement enthält insbesondere die wesentlichen, dem Abschluss zu Grunde lie-
genden Studieninhalte, den Studienverlauf sowie die mit dem Abschluss erworbenen Kompeten-
zen. Das Diploma Supplement wird durch Informationen über die Hochschule und das deutsche 
Studiensystem ergänzt.  

(3) Das Transcript of Records informiert über den individuellen Studienverlauf, die Fachstudiendauer, 
alle erfolgreich abgeschlossenen Module sowie alle während des Studienganges erbrachten Leis-
tungen (inkl. der Bachelorarbeit) und deren Bewertungen. Insbesondere enthält es auch die ein-
zelnen Modulnoten. Darüber hinaus wird entsprechend dem ECTS-Leitfaden in der jeweils gelten-
den Fassung mit der jeweiligen Abschlussnote eine Übersicht ausgewiesen, wie viel Prozent der 
Studierenden des jeweils zurückliegenden Absolventenjahrgangs innerhalb der Regelstudienzeit 
welche Abschlussnote erzielt haben. 

(4) Auf Antrag der Absolventin oder des Absolventen werden in das Transcript of Records auch die 
Ergebnisse von Prüfungen in Zusatzleistungen und die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung 
benötigte Fachstudiendauer aufgenommen. 

(5) Das Diploma Supplement und das Transcript of Records werden von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät II versehen. 

 

III. Schlussbestimmungen 
 

§ 27 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss der einzelnen Prüfungen bzw. der Bachelorarbeit ist dem Prüfling Einsicht in seine 
schriftlichen Prüfungsleistungen bzw. die Bachelorarbeit und die darauf bezogenen Gutachten so-
wie in die Prüfungsprotokolle zu gewähren. Das Verfahren zur Einsichtnahme wird vom Prüfungs-
ausschuss festgelegt. § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
gilt entsprechend. 

(2) Werden schriftliche Arbeiten an die Studierenden ausgehändigt, ist damit zugleich das Recht auf 
Einsichtnahme nach Absatz 1 erfüllt. 

 

§ 28 

Ungültigkeit der Prüfungsleistungen und Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling 
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(2) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses oder nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling 
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden 
erklären. Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, gegebenenfalls wird ein neues erteilt. 

(3) Die Aberkennung des Abschlussgrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass 
er durch Täuschung erworben worden ist, oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verlei-
hung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(4) Vor einer Entscheidung ist dem Prüfling Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(5) Eine Entscheidung nach Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und Absatz 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
seit dem Zeitpunkt der Gradverleihung ausgeschlossen. Der Zeitraum zwischen Einleitung und Be-
endigung eines Verwaltungsverfahrens zur Prüfung der Rücknahme der Gradverleihung wird in die 
Fünfjahresfrist nach Satz 1 nicht eingerechnet. Im Übrigen gelten § 48 Absätze 1 und 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. 
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§ 29 
Übergangsregelungen 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Winter-
semester 2018/2019 erstmalig für den Bachelorstudiengang Architektur an der Universität Siegen 
eingeschrieben haben.  

(2) Die Prüfungsordnung für den Studiengang Architektur mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ 
der Universität Siegen vom 31. Januar 2013 (Amtliche Mitteilung 8/2013), die Ordnung zur Ände-
rung der Prüfungsordnung für den Studiengang Architektur mit dem Abschluss „Bachelor of Sci-
ence“ der Universität Siegen vom 22. Dezember 2016 (Amtliche Mitteilung 177/2016) und die 
Zweite Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang Architektur mit dem Ab-
schluss „Bachelor of Science“ der Universität Siegen vom 7. März 2017 (Amtliche Mitteilung 
20/2017) treten am 30. September 2021 außer Kraft. Die Studierenden, die bereits vor dem Win-
tersemester 2018/2019 in den Bachelorstudiengang Architektur eingeschrieben waren, können 
noch bis zu diesem Zeitpunkt ihr Studium nach der Prüfungsordnung für den Studiengang Archi-
tektur mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ der Universität Siegen vom 31. Januar 2013 (Amt-
liche Mitteilung 8/2013) in der jeweils geltenden Fassung beenden.  

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 gelten § 13 Absatz 5 und § 23 Absatz 3 dieser Prüfungsordnung 
ab dem Wintersemester 2018/2019 für alle Studierenden im Bachelorstudiengang Architektur.  

(4) Das Modulelement MB 12.2 „Integriertes Projekt, Schwerpunkt Raumgestaltung“ aus der Prüfungs-
ordnung Architektur vom 31. Januar 2013 (Amtliche Mitteilungen 08/2013, 177/2016 und 20/2017) 
wird letztmalig im Wintersemester 2018/2019 angeboten. Danach absolvieren die Studierenden 
stattdessen einen Entwurf mit abschließender Präsentation nach Modul MB 18 oder MB 19 („Ent-
wurf I“ oder „Entwurf II“) dieser Prüfungsordnung.  

(5) Das Modulelement MB 13.2 „Integriertes Projekt 2, Schwerpunkt Städtebau“ aus der Prüfungsord-
nung Architektur vom 31. Januar 2013 (Amtliche Mitteilungen 08/2013, 177/2016 und 20/2017) wird 
letztmalig im Sommersemester 2019 angeboten. Danach absolvieren die Studierenden stattdes-
sen einen Entwurf mit abschließender Präsentation nach Modul MB 17 („Städtebauentwurf“) dieser 
Prüfungsordnung.  

(6) Das Modulelement MB 14.1 „Baukonstruktionen III – Komplementärkonstruktionen“ mit „Integrier-
tes Projekt 3, ‚Konstruktion und Technik‘“ aus der Prüfungsordnung Architektur vom 31. Januar 
2013 (Amtliche Mitteilungen 08/2013, 177/2016 und 20/2017) wird letztmalig im Wintersemester 
2018/2019 angeboten. Danach absolvieren die Studierenden stattdessen einen Entwurf mit ab-
schließender Präsentation nach Modul MB 18 oder MB 19 („Entwurf I“ oder „Entwurf II“) dieser 
Prüfungsordnung. 

(7) Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2018/2019 in den Bachelorstudiengang Architek-
tur eingeschrieben waren, haben die Möglichkeit, auf Antrag ihr Studium nach den Bestimmungen 
dieser Prüfungsordnung zu absolvieren. Der Antrag ist an den Prüfungsausschuss zu richten und 
nicht widerrufbar. 

 
§ 30 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie wird in dem Verkündungs-
blatt „Amtliche Mitteilungen der Universität Siegen“ veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät II – Bildung ● Architektur ● Künste 
vom 13. Dezember 2017, 14. März 2018 und 25. Juli 2018.  

Siegen, den 30. September 2018     Der Rektor  

 

              gez. 

 

       (Universitätsprofessor Dr. Holger Burckhart)  



18 
 

Anhang: Studienverlaufsplan 

 

Fächergruppen / Module 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. GESAMT
SWS LP SWS LP SWS LP SWS LP SWS LP SWS LP SWS LP

Geschichte und Theorie

MB 1 Architektur- und Baugeschichte 2 3 2 3 4 6

MB 2 Theorie 4 6
MB 2.1 Entwurfstheorie 2 3
MB 2.2 Architekturtheorie 2 3

Grundlagen des Entwerfens

MB 3 Grundlagen des Entwerfens I 4 6 4 6

MB 4 Grundlagen des Entwerfens II 3 6 3 6

Grundlagen der Gestaltung

MB 5 Grundlagen der analogen Gestaltung I 5 6
MB 5.1 Architekturdarstellung/Freihandzeichnung/Typografie 3 3
MB 5.2 Bauzeichnen 2 3

MB 6 Grundlagen der analogen Gestaltung II 4 6
MB 6.1 Grundlagen der Gestaltung 2 3
MB 6.2 Plastisches Gestalten 2 3

MB 7 Grundlagen der digitalen Gestaltung 6 6
MB 7.1 Grundlagen Informationstechnologie 3 3
MB 7.2 CAAD und Grundlagen BIM 3 3

Bautechnische Grundlagen

MB 8 Materialkunde und Modellbau 4 6
MB 8.1 Materialkunde 2 3
MB 8.2 Modellbau 2 3

MB 9 Baukonstruktion I 3 3 3 3 6 6

MB 10 Baukonstruktion II 3 3 3 3 6 6

MB 11 Tragkonstruktion 9 9
MB 11.1 Tragwerklehre 3 2 3 4
MB 11.2 Tragkonstruktion 3 3

MB 12 Bauphysik  3 3 3 3 6 6

MB 13 Gebäudetechnologie 3 3 3 3 6 6

Entwerfen 

MB 14 Gebäudelehre 6 6
MB 14.1 Gebäudelehre 2 2 2 2
MB 14.2 Architektur- und Stadtsoziologische Grundlagen 2 2

MB 15 Raumgestaltung 4 3 4 3 8 6

MB 16 Städtebau 3 3 3 3 6 6

3 Entwürfe (Reihenfolge frei wählbar: 2x Hochbau + 1 städtebauliches Thema)

MB 17 Städtebauentwurf 4 12 4 12

MB 18 Entwurf I 4 12 4 12

MB 19 Entwurf II 4 12 4 12

MB 20 Kurzentwürfe und Exkursionen 0 9
MB 20.1  3 Kurzentwürfe frei wählbar 0 4 0 2
MB 20.2  Exkursionen 0 3

Bauökonomie und Recht

MB 21 Bauökonomie und Recht 8 9
MB 21.1 Bauökonomie 3 3 2 3
MB 21.2 Bau- und Planungsrecht 3 3

Wahlpflichtbereich

MB 22 Wahlpflichtmodul 4 6 6 9 10 15

Bachelorarbeit

MB 23 Bachelorarbeit 0 12 0 12

GESAMT 24 29 27 32 21 29 17 30 17 31 11 29 117 180


	Deckblatt 47_2018
	47_18 2018-09-17_veröff_PO BA Architektur
	I. Allgemeines
	II. Bachelorprüfung
	III. Schlussbestimmungen
	I. Allgemeines
	II. Bachelorprüfung
	III. Schlussbestimmungen


